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§ 4 Abs. 1 Heizkostenverordnung:

Der Gebäudeeigentümer hat den anteiligen Verbrauch der Nutzer an 

Wärme und Warmwasser zu erfassen.

§ 4 Abs. 2 Satz 1 Heizkostenverordnung:

Er hat dazu die Räume mit Ausstattungen zur Verbrauchserfassung zu 

versehen; die Nutzer haben dies zu dulden.
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§ 5 Abs. 1 Satz 1 Heizkostenverordnung:

Zur Erfassung des anteiligen Wärmeverbrauchs sind Wärmezähler oder 

Heizkostenverteiler, zur Erfassung des anteiligen Warmwasserverbrauchs 

Warmwasserzähler zu verwenden. 
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Verbrauchserfassungsgeräte
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Heizkostenverteiler



Folie 5

Wärmezähler



Die Heizkostenverordnung

wurde zum 01.12.2021 geändert

mit vier wesentlichen Neuerungen.
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§ 5 Abs. 2 Satz 1 Heizkostenverordnung:

Ausstattungen zur Verbrauchserfassung nach Abs. 1 Satz 1 […],

die nach dem 01.12.2021 installiert werden, müssen fernablesbar sein.

§ 5 Abs. 2 Satz 2 Heizkostenverordnung:

Fernablesbar ist eine Ausstattung zur Verbrauchserfassung, wenn sie 

ohne Zugang zu einzelnen Nutzeinheiten abgelesen werden kann. 

Ausnahme: Es wird nur ein einzelnes Gerät ersetzt oder ergänzt.

  (§ 5 Abs. 2 Satz 4 Heizkostenverordnung)

Nachrüstpflicht bis 31.12.2026 (§ 5 Abs. 3 Satz 2 Heizkostenverordnung)
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fernablesbar



2. Neuerung
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§ 5 Abs. 2 Satz 3 Heizkostenverordnung:

Ab dem 01.12.2022 dürfen nur noch solche fernablesbaren Ausstattungen 

installiert werden, die sicher an ein Smart-Meter-Gateway […] 

angebunden werden können.

Ausnahme: Es wird nur ein einzelnes Gerät ersetzt oder ergänzt.

  (§ 5 Abs. 2 Satz 4 Heizkostenverordnung)

Nachrüstpflicht bis 31.12.2031 (§ 5 Abs. 4 Heizkostenverordnung)
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Smart-Meter-Gateway-fähig



3. Neuerung
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§ 5 Abs. 5 Heizkostenverordnung:

Ab dem 01.12.2022 müssen fernablesbare Geräte zudem interoperabel 

sein. Das bedeutet, dass die Geräte auch von einem anderen 

Dienstleister oder dem Eigentümer zum Zweck der Verbrauchserfassung 

abgelesen werden können.

Nachrüstpflicht bis 31.12.2031 (§ 5 Abs. 4 Heizkostenverordnung)
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interoperabel



4. Neuerung
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§ 6 Abs. 1 Satz 1 Heizkostenverordnung:

Der Gebäudeeigentümer hat die Kosten der Versorgung mit Wärme und 

Warmwasser auf der Grundlage der Verbrauchserfassung nach Maßgabe 

der §§ 7 bis 9 auf die einzelnen Nutzer zu verteilen.
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Verbrauchsabhängige Kostenverteilung



§ 6a Abs. 1 Heizkostenverordnung:

Wenn fernablesbare Ausstattungen zur Verbrauchserfassung installiert 

wurden, hat der Gebäudeeigentümer den Nutzern Abrechnungs- oder 

Verbrauchsinformationen für Heizung und Warmwasser auf der Grundlage 

des tatsächlichen Verbrauchs oder der Ablesewerte von 

Heizkostenverteilern in folgenden Zeitabständen mitzuteilen:

ab dem 01.01.2022 monatlich.
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Abrechnungs- und 
Verbrauchsinformationen



§ 6a Abs. 2 Heizkostenverordnung:

Verbrauchsinformationen nach Abs. 1 müssen mindestens folgende 

Informationen enthalten:

1. Verbrauch des Nutzers im letzten Monat in Kilowattstunden,

2. einen Vergleich dieses Verbrauchs mit dem Verbrauch des Vormonats 

desselben Nutzers sowie mit dem entsprechenden Monat des 

Vorjahres desselben Nutzers, soweit diese Daten erhoben worden 

sind, und

3. einen Vergleich mit dem Verbrauch eines normierten oder durch 

Vergleichstests ermittelten Durchschnittsnutzers derselben 

Nutzerkategorie.
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Die Verbrauchsinformationen können sowohl schriftlich als auch 

elektronisch mitgeteilt werden. Sie können auch über Webportale oder 

App zur Verfügung gestellt werden. Über die Abrufmöglichkeit muss der 

Nutzer aber monatlich informiert werden z.B. per E-Mail.

Problem: Zugangsnachweis

Problem: E-Mail-Resistente Mieter
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Mitteilung der Verbrauchsinformationen



§ 2 Heizkostenverordnung:

Außer bei Gebäuden mit nicht mehr als zwei Wohnungen, von denen eine 

der Vermieter selbst bewohnt, gehen die Vorschriften dieser Verordnung 

rechtsgeschäftlichen Bestimmungen vor.
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Verzicht (auf die Verbrauchsmitteilung)



§ 12 Abs. 1 Heizkostenverordnung:

Soweit die Kosten der Versorgung mit Wärme oder Warmwasser 

entgegen den Vorschriften dieser Verordnung nicht 

verbrauchsabhängig abgerechnet werden, hat der Nutzer das Recht, bei 

der nicht verbrauchsabhängigen Abrechnung der Kosten den auf ihn 

entfallenden Anteil um 15 vom Hundert zu kürzen.

Wenn der Gebäudeeigentümer entgegen § 5 Abs. 2 oder Abs. 3 keine 

fernablesbare Ausstattung zur Verbrauchserfassung installiert hat, hat der 

Nutzer das Recht, bei der Abrechnung der Kosten den auf ihn 

entfallenden Anteil um 3 vom Hundert zu kürzen.

Dasselbe ist anzuwenden, wenn der Gebäudeeigentümer die 

Informationen nach § 6a nicht oder nicht vollständig mitteilt. 
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Sanktionen / Kürzungsrecht



Grundlage für die Änderungen:

Art. 10a der Richtline (EU) 2018/2002 des Europäischen Parlaments und 

Rates vom 11.12.2018
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Vorhandene Geräte: Verbrauchserfassungsgeräte,

die nicht fernablesbar sind

Fernablesbare Geräte

die nicht interoperabel sind

Interoperable und fernablesbare 

Geräte zur Verbrauchserfassung

Installationspflicht Bereits installierte Geräte können bis 

zum 31.12.2026 verwendet werden, 

sofern nicht mehr als ein Gerät pro 

Wohneinheit ersetzt oder ergänzt wird.

Neu installierte/angeschaffte Geräte 

müssen fernablesbar sein.

Fernablesbare Geräte, die nicht 

interoperabel sind, müssen bis zum 

31.12.2031 durch interoperable 

Geräte ersetzt werden.

ab 01.12.2022 müssen fernablesbare 

Geräte auch interoperabel und an ein 

Smart- Meter-Gateway anschließbar 

sein sowie den Stand der Technik 

erfüllen.

Verbrauchsinformationen nicht erforderlich ab 01.01.2022 monatlich monatlich

Abrechnungsinformationen

mit der Jahresrechnung

erforderlich erforderlich erforderlich
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Infoblätter auf www.hausundgrund.de
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Infoblatt Nr. 16
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CO2-Bepreisung:

Kohlendioxidkosten-

Aufteilungsgesetz (CO2KostAufG)
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Laut Klimaschutzgesetz will Deutschland bis 2045 klimaneutral sein.

Unter anderem in den Bereichen Mobilität, Wohnen und Wirtschaft soll der 

CO2-Ausstoß daher eingedämmt werden, um so den Klimawandel zu 

stoppen.

In Deutschland muss nicht für das Verbrennen, sondern für das 

„Inverkehrbringen“ fossiler Energieträger ein CO2-Preis abgeführt werden. 

Statt Bürger und Unternehmen einzeln zur Kasse zu bitten, werden also 

zum Beispiel Produzenten oder Händler belastet.

Während etwa bei Mineralölprodukten meist Raffinerien bzw. Händler für 

die Abführung zuständig sind, muss sie bei Erdgas durch die Lieferanten 

(z. B. die Stadtwerke) erfolgen.
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Hintergrund
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CO2-Preis pro Tonne

Brennstoffemissionshandelsgesetz (BEHG):

Der CO2-Preis muss für jede Tonne CO2 bezahlt werden, die 

ausgestoßen wird. Einstiegspreis lag 2021 bei € 25,- pro Tonne CO2.



Koalitionsvertrag 2021 des aktuellen Bundesregierung:

Wir wollen eine faire Teilung des zusätzlich zu den Heizkosten zu 

zahlenden CO2-Preises zwischen den Vermietern einerseits und 

Mieterinnen und Mietern andererseits erreichen.

Wir wollen zum 1. Juni 2022 ein Stufenmodell nach 

Gebäudeenergieklassen einführen, das die Umlage des CO2-Preises 

nach BEHG regelt.

Sollte dies zeitlich nicht gelingen, werden die erhöhten Kosten durch den 

CO2-Preis ab dem 1. Juni 2022 hälftig zwischen Vermieter und Mieterin 

bzw. Mieter geteilt.
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Pläne der Bundesregierung



16.05.2022: Referentenentwurf

27.05.2022: Regierungsentwurf (Drucksache 246/22)

24.08.2022: Gesetzentwurf (Drucksache 20/3172)

23.09.2022: Erste Lesung im Bundestag

26.09.2022: Ausschuss für Ausschuss für Wohnen, Stadtentwicklung…

10.11.2022: Zweite und dritte Lesung im Bundestag - Verabschiedung

Das "Kohlendioxidkostenaufteilungsgesetz" regelt, wie die 

Mehrbelastungen, die für den Verbrauch von Heizöl und Erdgas in 

Gebäuden anfallen, zwischen Mietern und Vermietern aufgeteilt werden

Derzeit können Vermieter die Zusatzkosten für den CO2-Preis vollständig 

an ihre Mieter weitergeben.
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Gesetzgebungsverfahren



Aufteilung der CO2-Kosten zwischen Mietern und Vermietern nach einem 

Zehn-Stufen-Modell.

1. Stufe: Immobilien, in denen weniger als 12 kg CO2 pro qm Wohnfläche 

im Jahr für das Heizen emittiert werden.

Dies entspricht (nach der Meinung des Gesetzgebers) einem

"KfW Effizienzhaus 55".

Hier müssen die CO2-Kosten vollständig vom Mieter getragen 

werden.

10. Stufe: Immobilien, in denen mehr als 52 kg CO2 pro qm Wohnfläche 

im Jahr für das Heizen emittiert werden.

Hier müssen die CO2-Kosten zu 95 % vom Vermieter getragen 

werden.
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Aufteilung der CO2-Kosten
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Aufteilung der CO2-Kosten



• Rettung des Klimas durch eine Reduktion des CO-Ausstoßes.

• So soll auf Vermieterseite ein Anreiz zu Investitionen in 

klimaschonende Heizungssysteme und energetische Sanierungen 

gesetzt werden - auf Seite der Mieterinnen und Mieter ein Anreiz zu 

energieeffizientem Verhalten.

• Schließlich würde der Vermieter über Heizung und Isolierung des 

Hauses entscheiden und der Mieter müsste quasi mit den 

Konsequenzen leben.
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Argumente Bundesregierung



• Grundsätzlich gilt bei Heizkosten das Verursacherprinzip: Wer als 

Mieter seine Wohnung kontinuierlich auf 25 Grad aufheizt und, weil er 

Frischluft mag, auch noch seine Fenster ständig auf Kipp stellt, kann 

vom Vermieter nicht verlangen, dass er die Kosten für dieses 

klimaschädigende Verhalten übernimmt. 

• Auf der anderen Seite gibt es allerdings auch Vermieter, die sich trotz 

großzügiger Subventionsprogramme beharrlich weigern, energetische 

Sanierungen vorzunehmen. Dadurch könnte die CO2-Belastung und 

die Kosten massiv absinken. In diesem Fall muss dann der Mieter, trotz 

eines umsichtigen Heizverhaltens, die erhöhten Kosten tragen, die 

durch die Nachlässigkeit des Immobilienbesitzers entstehen.
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Argumente Haus & Grund



§ 5 Abs. 1 Satz 1 CO2KostAufG:

Der Vermieter ermittelt im Zuge der jährlichen Heizkostenabrechnung den 

Kohlendioxidausstoß des Gebäudes in Kilogramm Kohlendioxid pro 

Quadratmeter Wohnfläche und Jahr.
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CO2 in kWh



Beispiel Erdgas 2021

• 4-Parteien-Haus

• jede Wohnung hat 100 qm

• 60.000 kWh Gasverbrauch

CO2 Emission 2021

182 g/kWh (§ 5 Emissionsberichterstattungsverordnung 2030)

60.000 kWh x 0,182 kg = 10.920 kg

10.920 kg = 10,920 t x € 25,- netto = € 273,00 netto

10.920 kg : 400 qm = 27,3 kg pro qm Wohnfläche
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Kosten Erdgas 2021

0,4551 ct/kWh

60.000 kWh x € 0,004551

= € 273,06 netto



Beispiel Erdgas 2023

• 4-Parteien-Haus

• jede Wohnung hat 100 qm

• 60.000 kWh Gasverbrauch

CO2 Emission 2023

181,4 g/kWh (§ 5 Emissionsberichterstattungsverordnung 2030)

60.000 kWh x 0,1814 kg = 10.884 kg

10.884 kg = 10,884 t x € 30,- netto = € 326,52 netto

10.884 kg : 400 qm = 27,21 kg pro qm Wohnfläche
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Kosten Erdgas 2023

0,5442 ct/kWh

60.000 kWh x € 0,005442

= € 326,52 netto
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Aufteilung der CO2-Kosten



Aufteilung der CO2-Kosten:

alle Mieter: 60 % von € 326,52  =  € 195,91 netto

Vermieter: 40 % von € 326,52  =  € 130,61 netto

Heizkostenabrechnung:

Brennstoffkosten abzüglich € 130,61 netto

Verteilung dieser Kosten gemäß Heizkostenverordnung

(§ 7 Abs. 1 CO2KostAufG).

Kürzungsrecht des Mieters in Höhe von 3 % bei Verstoß

(§ 7 Abs. 4 CO2KostAufG).
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• Fallen die Heizkosten unmittelbar beim Mieter an, ermittelt der Mieter 

den Kohlendioxidausstoß der gemieteten Wohnung in Kilogramm 

Kohlendioxid pro Quadratmeter Wohnfläche und Jahr

(§ 5 Abs. 3 Satz 1 CO2KostAufG).

• In diesem Fall hat der Mieter einen Anspruch auf die anteilige 

Rückerstattung der Kosten durch den Vermieter

(§ 6 Abs. 2 Satz 1 CO2KostAufG).

• Der Mieter muss den Erstattungsanspruch nach Satz 1 innerhalb von 

12 Monaten ab dem Zeitpunkt, in dem der Lieferant der Brennstoffe 

oder der Wärmelieferant die Lieferung gegenüber dem Mieter 

abgerechnet hat, in Textform geltend machen

(§ 6 Abs. 2 Satz 2 CO2KostAufG).
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Gas-Etagenheizung / Einfamilienhäuser



Folie 45

co2kostenaufteilung.bmwk.de



• Gegenteilige Vereinbarungen mit einem Wohnraum-Mieter sind 

unwirksam (§ 6 Abs. 1 CO2KostAufG).

• Gewerberaum-Mieter dürfen in Höhe von Höhe von 50 %

an den CO2-Kosten beteiligt werden (§ 8 Abs. 1 CO2KostAufG).

• Demnach beträgt auch der Erstattungsanspruch eines sich selbst 

versorgenden Gewerberaum-Mieters 50 % (§ 8 Abs. 2 CO2KostAufG).
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§ 9 Abs. 1 CO2KostAufG:

Sofern öffentlich-rechtliche Vorgaben einer wesentlichen energetischen 

Verbesserung des Gebäudes oder einer wesentlichen Verbesserung der 

Wärme- und Warmwasserversorgung des Gebäudes entgegenstehen, ist 

der prozentuale Anteil, den der Vermieter an den Kohlendioxidkosten 

nach § 5, 6, 7 oder 8 zu tragen hätte, um die Hälfte zu kürzen. Zu den 

Vorgaben zählen beispielsweise

1. denkmalschutzrechtliche Beschränkungen,

2. rechtliche Verpflichtungen, Wärmelieferungen in Anspruch zu 

nehmen, insbesondere bei einem Anschluss- und 

Benutzungszwang, sowie

3. der Umstand, dass das Gebäude im Geltungsbereich einer 

Erhaltungssatzung gemäß § 172 Abs. 1 Nr. 2. des BauGB liegt.
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Ausnahmen



§ 9 Abs. 2 CO2KostAufG:

Wenn in Bezug auf ein Gebäude öffentlich-rechtliche Vorgaben sowohl 

einer wesentlichen energetischen Verbesserung des Gebäudes als auch 

einer wesentlichen Verbesserung der Wärme- und 

Warmwasserversorgung des Gebäudes entgegenstehen,

so erfolgt keine Aufteilung der Kohlendioxidkosten.
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Ausnahmen



Danke für Ihre Aufmerksamkeit

Tim Treude
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